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Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 
 
Bericht  

Verwaltungs- und Technischer Ausschuss (öffentlich) am 04.12.2019  

Kreistag (öffentlich) am 11.12.2019  
 
 

 

Ergebnis der Prüfung 

Nach § 110 Abs. 1 GemO hat das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss des Land-

kreises Tübingen daraufhin zu prüfen, ob  

 bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei 

der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach dem Gesetz und den beste-

henden Vorschriften verfahren worden ist, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßi-

ger Weise begründet und belegt sind, 

 der Haushaltsplan eingehalten worden ist und 

 das Vermögen sowie die Schulden und Rückstellungen richtig nachgewiesen 

worden sind. 

Das Ergebnis der Prüfung wird mit diesem Bericht vorgelegt. Darin sind die Prüfungshand-

lungen dokumentiert, die wesentlichen Prüfungsergebnisse und Prüfungsfeststellungen ent-

halten. Zusammenfassend können geordnete finanzielle Verhältnisse bestätigt werden. Ein-

zelne Prüfungsbemerkungen stehen einer Feststellung der Jahresrechnung durch den Kreis-

tag nicht entgegen.  

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt dem Kreistag, den Jahresabschluss 2017 gem. 

§ 95 Abs. 2 GemO i. V. m. § 48 LKrO festzustellen. 
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